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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.05.1990

Norm

MedienG §22

UrhG §78

Rechtssatz

Auch in den Fällen, in denen die Ö entlichkeit einer Hauptverhandlung nicht ausgeschlossen wurde, darf die Presse

nicht alles das ausbreiten, was in der ö entlichen Hauptverhandlung vorgetragen wurde. Opfer einer strafbaren

Handlung, die in einer ö entlichen Hauptverhandlung als Zeugen vernommen werden, können sich auf § 78 UrhG

berufen; die Presse hat auf ihre Interessenlage Rücksicht zu nehmen und bloßstellende Verö entlichungen zu

unterlassen. Der Schutz des § 78 UrhG wird also durch § 22 MedG nicht eingeschränkt.
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